
BESCHLUSSVORLAGE

Sachverhalt und Begründung:
Gemäß §11 KAG M-V ist die Gemeinde Born als anerkanntes Seebad berechtigt eine Kurabgabe auf der Grundlage
einer Kalkulation zu erheben.

Die Gemeinde Born a. Darß ist in ihrem gesamten Ortsgebiet als Seebad Staatlich anerkannt. Zur teilweisen Deckung
des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und
Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereit gestellten öffentlichen Einrichtungen erhebt die Gemeinde
Born a. Darß gemäß §11 KAG M-V eine Kurabgabe. Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in
welchem Umfang die Einrichtungen benutzt werden. Nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes wurden, unter
Berücksichtigung der gestiegenen Kosten, in der neuen Kalkulation für die Jahre 2026 bis 2028 folgende
kostendeckende Beträge ermittelt:

§ 6 Höhe der Kurabgabe

(2)  Die Kurabgabe beträgt pro Person und Aufenthaltstag 2,85 Euro

(3)  Die Kurabgabe beträgt je Kind ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres je Aufenthaltstag 1,85 Euro

(4) Die Kurabgabe für eine Jahreskurkarte beträgt pro Person ab der Vollendung des 16. Lebensjahres 80,00
Euro.

Die Kurabgabe für eine Jahreskurkarte beträgt je Kind ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung
des 16. Lebensjahres 51,80 Euro.

Y. Scharmberg
Kurdirektor Kurverwaltung Born

Finanzielle Auswirkungen:
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Fachbereich Kurverwaltung Einreicher
Kurverwaltung

Kenntnis LVB Gez. Kleist

Beratungsfolge/Gremium Datum Behandlung/Empfehlung Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung 20.10.2025 Entscheidung Ö

Kalkulationszeitraum der Kurabgabe für die Jahre 2026 bis 2028

Gesamtkosten:
keine finanzielle Auswirkungen

EUR
Finanzierung
Aus der Kalkulation ergibt sich, dass die Gemeinde einen Eigenanteil an den der Kurabgabe
zugrundeliegenden Aufwendungen in Höhe von 242.995 € für den Kalkulationszeitraum zu
tragen hat. Dieser Betrag beinhaltet bereits die Beträge, die sich aus den Ermäßigungen und
Befreiungen nach Satzung kalkulatorisch ergeben. Dieser Aufwand kann nicht auf die anderen
Personengruppen umgelegt werden und ist von der Gemeinde zu tragen. Den gemeindlichen
Anteil sowie den Betrag, der sich aus Ermäßigungen und Befreiungen ergibt erwirtschaftet der
Eigenbetrieb im Rahmen seiner Betriebstätigkeit. Die Gemeinde verwendet hierfür keine
Haushaltsmittel.

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung,
Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im
aktuellen Haushaltsplan

Produkt/Konto: Betrag:



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in Ihrer Sitzung am 20.10.2025
auf Grundlage der vorliegenden Kalkulation die Änderung des § 6 der Kurabgabesatzung für den
Kalkulationszeitraum vom 01.01.2026 bis 31.12.2028.

vorhanden:

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Produkt/Konto: Betrag:

Über- oder außerplanmäßige
Aufwendung oder Auszahlung

Deckung erfolgt aus
Produkt/Konto:

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch
das einreichende Fachamt!)

Beteiligung Amt für Finanzen:

Beschluss-Nr.

Gremium Sitzungs-
datum

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung
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